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Becken Die Hände des Verletzten sind
auf der Brust zusammenzubinden, damit
sie nicht hinuntergleiten. Drei bis vier
Helfer stellen sich auf eine Seite, nahe
an den Verletzten. Sie fassen dessen
Kleider und heben ihn sorgfältig nur so
hoch, dass ein gepolstertes Brett
untergeschoben werden kann, auf welches er
gelegt wird. Ist diese Art des Hebens
nicht möglich, z. B. bei Frauen, dann
werden mehrere Krawatten untergeschoben,

mit denen man den Verletzten etwas
heben kann. Mit Krawatten oder Binden
wird nun der Verletzte sorgfältig auf
der Unterlage festgebunden. Es
empfiehlt sich zusätzlich eine seitliche
Verkeilung des Körpers. Bei der Fixation
darf kein Druck auf das Becken
ausgeübt werden.

Wirbelsäulenverletzung: Schmerzen im
Bereich der Wirbelsäule, Abknicken der
Wirbelsäule oder besondere Stellung des
Verletzten, vor allem Lähmung von
Gliedmassen deuten auf eine Wirbelsäulenverletzung.

— Auf harter Unterlage flach lagern in
der Stellung, wie der Verletzte
aufgefunden wurde.

— Heben vorsichtig, am besten durch
Anfassen an den Kleidern durch 3 oder
4 Personen, nur so hoch, als eben
notwendig ist.

Bieter

Zivilschutzwochen
In Biel werden im Juni und
Juli dieses Jahres durch die
kürzlich gegründete
Zivilschutz - Vereinigung «Bieler
Zivilschutzwochen» durchgeführt,

für die ein umfangreiches,

alle Quartiere und
Kreise umfassendes Programm
aufgestellt wurde. Wir werden
auf diese mit grosser Sorgfalt

vorbereitete Veranstaltung
noch zurückkommen.
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Schlüsselbein: Die Schultern sind
rückwärts zu ziehen mit einem Dreiecktuch.
Dazu wird dessen langer Rand (Basis)
über den Nacken gelegt; die beiden Zipfel
werden nach vorne über die Schultern
und durch die Achseln zurück auf den
Rücken geführt und dort verknüpft.
Schultern und Achselhöhlen sind zu
polstern. Die Spitze des Dreiecktuches wird
nach oben eingerollt und dient als Polster
unter dem Knoten.
Es können auch zwei einzelne, breite
Krawatten als Ringe um die Schultern gelegt,
hinten jeweilen verknüpft und ihre freien
Ende unter leichtem Zug auf dem Rücken
verknüpft werden.
Der Arm der verletzten Seite wird in eine
Tragschlinge gelegt. Unter Umständen
genügt das allein.
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